
7. Juni 2017

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der 
Klimaregion Rhein-Voreifel 
in Kooperation mit der  
Verbraucherzentrale NRW 
im Rathaus der Gemeinde
Swisttal am 13. Juni 2017,
14 – 17.45 Uhr.

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Amtliche Bekanntmachungen

Integrationsrat
Donnerstag, 08.06.2017, 18 Uhr  

Sport- und Kulturausschuss 
Dienstag, 13.06.2017, 18 Uhr

Betriebsausschuss
Mittwoch, 21.06.2017, 18 Uhr 

Ausschuss für Schule, Soziales  
und demographischen Wandel 
Donnerstag, 22.06.2017, 18 Uhr

Verwaltungsrat des  
Stadtbetriebs Bornheim -AöR-
Mittwoch, 28.06.2017, 18 Uhr  

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen sind öffentlich und finden im Ratssaal des Bornheimer Rathauses, 
Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet  
unter www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

Überwuchs kontrollieren: Privates Grün darf niemanden behindern
Bei feuchtwarmer Witterung 
wachsen die Pflanzen beson-
ders gut. Das freut Garten-
liebhaber, ärgert aber so man-
chen Passanten, der an Kreu-
zungen, Einmündungen oder 
Fuß- und Radwegen durch 
überhängende Äste und wild 
wachsende Hecken behin-
dert wird. Auch Straßenlam-
pen und Verkehrszeichen sind 
oft durch privates Grün zuge-
wachsen. Sowohl die Sicher-
heit als auch die Orientierung 
aller Verkehrsteilnehmer wird 
dadurch beeinträchtigt.
Die Stadt Bornheim weist dar-
auf hin, dass Grundstücksei-
gentümer selbst auf den so-
genannten Überwuchs ach-
ten müssen und für den Rück-
schnitt ihrer Hecken, Sträu-
cher und Bäume verantwort-
lich sind – besonders, wenn 
diese auf öffentliche Fläche 

ragen oder sogar Schilder und 
Laternen verdecken. Daher 
bittet die Stadtverwaltung al-
le Eigentümer, Rücksicht zu 
nehmen und ihre Pflanzen 
regelmäßig zu kontrollieren, 
um sie rechtzeitig zurückzu-
schneiden. 
In der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September ist es aus 
Naturschutzgründen zwar 
verboten, Hecken, Wallhe-
cken, Gebüsche sowie Röh-
richt- und Schilfbestände zu 
roden, abzuschneiden oder zu 
zerstören. Schonende Form- 
und Pflegeschnitte sowie 
Maßnahmen zur Beseitigung 
verkehrsgefährdender Situati-
onen bleiben aber von dieser 
Bestimmung unberührt.
An Gehwegen – auch wenn 
diese nur durch farbliche 
Markierungen gekennzeich-
net sind – muss der Über-

wuchs nachhaltig bis zu einer 
Höhe von 2,50 Metern und an 
Fahrbahnen bis zu einer Höhe 
von 4,50 Metern so zurückge-
schnitten werden, dass er Ver-
kehrsteilnehmer nicht beein-
trächtigt. 

Wer dieser Verpflichtung nicht 
nachkommt, muss im Extrem-
fall mit einer Geldbuße rech-
nen. Außerdem kann die Stadt 
auf Kosten der jeweiligen An-
lieger die Beseitigung des 
Überwuchses veranlassen.

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 18.02.2016 
den nachfolgenden Beschluss gefasst: „Der Rat beschließt ge-
mäß § 2 BauGB die Aufstellung der Bebauungspläne Ro  22 und 
Ro 23 in der Ortschaft Roisdorf auf der Grundlage der Alternativen 
3 und 4 der Machbarkeitsstudie. Das Plangebiet umfasst alles, 
was in den Alternativen 3 und 4 der Machbarkeitsstudie farbig 
dargestellt bzw. angelegt ist.“

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Ro 23 umfasst den 
Bereich zwischen Fuhrweg, Koblenzer Straße, Maarpfad und 
Wirtschaftsweg.

In seiner Sitzung am 18.05.2017 hat der Rat beschlossen, den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Ro 23 um die Koblenzer 
Straße zu verkleinern. Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die 
den aktuellen Planbereich grob darstellt, wird hingewiesen. Die 
vorstehenden Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Bornheim, den 30.05.2017 
Stadt Bornheim 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung  
des Bebauungsplans Ro 23 
in der Ortschaft Roisdorf; 

Aufstellungsbeschluss und Verklei-
nerung des Geltungsbereiches

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 18.05.2017 
den nachfolgenden Beschluss gefasst: 

„Der Rat beschließt gemäß § 2  Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Ro 25 in der Ortschaft Roisdorf. Das Plangebiet 
umfasst die Koblenzer Straße zwischen Fuhrweg und Maarpfad.“ 

Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Planbereich grob 
darstellt, wird hingewiesen. 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Bornheim, den 30.05.2017 
Stadt Bornheim 
gez. Wolfgang Henseler, 

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
 des Bebauungsplans Ro 25 
in der Ortschaft Roisdorf;  

Aufstellungsbeschluss 


